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Berechnungsbeispiele Betreuungskostenbeiträge 
 
 
 
Wie hoch darf das voraussichtliche Jahreseinkommen* höchstens sein, um Anspruch auf Betreu-
ungskostenbeiträge der Gemeinde zu erhalten (vorausgesetzt die weiteren Anspruchsvoraussetzungen 
sind erfüllt)?  
 
Alleinstehende  
 
1 Erwachsene und 1 Kind:  Fr. 83‘745.00 
1 Erwachsene und 2 Kinder:  Fr.  97‘836.00  
1 Erwachsene und 3 Kinder:  Fr. 111‘927.00  
 
Ehepaare / nicht verheiratete Eltern / Erziehungsberechtigte in stabiler, eheähnlicher Beziehung  
 
2 Erwachsene und 1 Kind:  Fr. 110‘129.00  
2 Erwachsene und 2 Kinder: Fr. 124‘220.00  
2 Erwachsene und 3 Kinder: Fr. 138‘311.00 
 
Beträgt die effektive Miete pro Jahr weniger als Fr. 15'000.00 (was in den wenigsten Fällen der Fall sein 
wird), vermindert sich der Grenzbetrag.  
 
* Damit ist nicht das steuerbare Einkommen gemeint. Sondern dazu gehören sämtliche Einnahmen wie 
Löhne, Gratifikationen, einmalige Zulagen, Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit, Taggelder, 
Renten, Ergänzungsleistungen, Versicherungsleistungen, Mutterschaftsentschädigung, Kinderzulagen, 
Unterhaltsbeiträge, Alimenten, Krankenkassenprämienverbilligung, Mieteinnahmen, Stipendien, Ausbil-
dungsbeiträge, Beiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung durch Dritte und sämtliche weitere 
Einnahmen.  
 
Für weitere Fragen steht Ihnen die Abteilung Soziales zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


